
Verfügungsfonds Heidelberg Innenstadt
Ihr Weg zur Förderung 

2.
Sie füllen den Projektantrag 
aus und reichen diesen beim 
Innenstadtmanagement ein. 

So funktioniert  
der Verfügungsfonds

6.  
Sie führen Ihr Projekt 
durch.

5.  
Zusendung des 
Zuschussbescheids.

1.  
Sie haben eine gute 
Idee und planen.

7.  
Sie dokumentieren  
und rechnen ab.

3.  
Das Innenstadtmanagement prüft 

4.  
Der Förderantrag durchläuft 
ein mehrstufiges Verfahren.

8.  
Erstattung der Kosten aus  
dem Verfügungsfonds.

Kontakt 

Innenstadtmanagement der Stadt Heidelberg, Poststraße 24, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 9984930, E-Mail: innenstadtmanagement@heidelberg.de

den Antrag auf Förderfähigkeit. 
Maximal 50% der zuschussfähigen 
Gesamtkosten können gefördert werden.



Ihr Weg zur Förderung 

Verfügungsfonds

1. Idee 

Ihre Ideen, um die Heidelberger Innenstadt zukünftig 

attraktiver zu gestalten sind im Programm „Mut zur 

Innenstadt“ erwünscht! Falls Sie Unterstützung in der 

Konkretisierung Ihrer Idee brauchen, können Sie sich gerne 

an das Innenstadtmanagement wenden.

2. Antragstellung 

Das Einreichen des schriftlichen Antrags erfolgt beim 

Innenstadtmanagement (Poststraße 24). 

3. Vorabprüfung 

Das Innenstadtmanagement prüft den Antrag auf eine 

grundsätzliche Förderfähigkeit und wendet sich ggf. nochmal 

an Sie bei Rückfragen oder unvollständigen Anlagen.

4. Mehrstufiges Vergabeverfahren 

Förderanträge über 50.000 Euro werden zunächst im 

Vergabebeirat besprochen, welcher dann eine Empfehlung 

ausspricht. Der Vergabebeirat besteht aus unabhängigen 

Personen der Wissenschaft und Wirtschaft.

Alle Anträge durchlaufen das Team Heidelberg, welches sich 

aus Vertretern der unterschiedlichen Fachämter 

zusammensetzt. Das Team Heidelberg kann über Anträge 

bis 50.000 Euro direkt entscheiden. Der Gemeinderat 

entscheidet über die Zustimmung/Ablehnung der Anträge 

über 50.000 Euro.

5. Zuschussbescheid 

Bei positivem Entscheid erhalten Sie einen Zuschussbescheid. 

sind. Anschließend können Sie mit der Umsetzung Ihrer 

Projektidee beginnen.

6. Projektdurchführung 

Beauftragung und Durchführung der Maßnahmen.

7. Verwendungsnachweis 

Im Anschluss an die Umsetzung der Maßnahme ist ein 

Verwendungsnachweis erforderlich.

8. Erstattung 

Nach erfolgreicher Prüfung des Verwendungsnachweises 

durch die Stadt können die Fördermittel ausgezahlt werden. 

Bei baulichen Maßnahmen sind Abschlagszahlungen möglich.

Dieser enthält Informationen über die Höhe der Förderung 
(max. 50%) sowie die Auszahlungsmodalitäten. Außerdem gibt 
er vor, welche Nachweise für den Erhalt der Beihilfe zu erbringen 


